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Beschwerdeformular 
Zu diesem Beschwerdeformular
Dieses Beschwerdeformular ist ein rechtliches Dokument, das Auswirkungen auf Ihre Rechte und Pflichten hat. Bitte folgen Sie der Anleitung im „Merkblatt zum Ausfüllen des Beschwerdeformulars”. Füllen Sie alle Felder aus, die sich auf Ihren Fall beziehen, und legen Sie sämtliche relevanten Unterlagen in Kopie vor.
Achtung: Wenn Ihre Beschwerde unvollständig ist, wird sie nicht angenommen (siehe Artikel 47 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs). Beachten Sie bitte insbesondere Artikel 47 Absatz 2 (a), der vorsieht, dass eine kurz gehaltene Darlegung des Sachverhalts, der geltend gemachten Verletzungen und der Einhaltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen in den dafür vorgesehenen Abschnitten des Beschwerdeformulars selbst angegeben werden MUSS. Das ausgefüllte Beschwerdeformular muss den Gerichtshof in die Lage versetzen, die Art und den Umfang der Beschwerde ohne Rückgriff auf andere Dokumente zu bestimmen.
Bitte beachten Sie, dass das Beschwerdeformular nur mit Acrobat Reader 9 oder höher (Download unter www.adobe.com) korrekt dargestellt wird. Bitte speichern Sie eine Kopie des Formulars lokal auf Ihrer Festplatte ab, bevor Sie es mit Adobe Reader ausfüllen. Danach drucken Sie das Formular aus und schicken es per Post an den Gerichtshof.
Strichcode-Aufkleber
Falls Sie bereits Strichcode-Aufkleber vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erhalten haben, kleben Sie bitte einen davon in dieses Feld.
Betreff Nr.
Wenn Ihnen zu dieser Beschwerde bereits eine Nummer vom Gerichtshof mitgeteilt wurde, geben Sie diese bitte hier an.
A. Der Beschwerdeführer
A. The applicant
A.1. Einzelperson
A.1. The applicant individual
Dieser Teil richtet sich ausschließlich an natürliche Personen. Wenn der Beschwerdeführer eine Organisation ist, füllen Sie nur Abschnitt A.2 aus.  
1. Familienname
2. Vorname(n)
5. Staatsangehörigkeit
6. Anschrift
7. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
8. E-Mail (falls vorhanden)
z. B. 31/12/1960 
3. Geburtsdatum
T        T        M       M        J        J          J        J
9. Geschlecht
männlich
weiblich
4. Geburtsort
A.2. Organisation
A.2. The applicant organisation
Dieser Teil ist nur dann auszufüllen, wenn der Beschwerdeführer eine Firma, Nichtregierungsorganisation, Vereinigung oder sonstige juristische Person ist. In diesem Fall füllen Sie auch Abschnitt D.1 aus.
10. Bezeichnung
11. Identifikationsnummer (falls vorhanden)
14. Eingetragene Anschrift
15. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
16. E-Mail
12. Tag der Registrierung oder Eintragung (falls vorhanden)
z. B. 27/09/2012 
T        T        M       M        J        J          J        J
13. Zweck/Aktivität
B. Staat(en) gegen den/die sich die Beschwerde richtet
B. State(s) against which the application is directed
17. Kreuzen Sie den/die Namen des Staates/der Staaten an, gegen den/die sich die Beschwerde richtet.
ALB - Albanien 
AND - Andorra 
ARM - Armenien
AUT - Österreich
AZE - Aserbaidschan
BEL - Belgien
BGR - Bulgarien
BIH - Bosnien und Herzegovina
CHE - Schweiz
CYP - Zypern
CZE - Tschechische Republik
DEU - Deutschland
DNK - Dänemark
ESP - Spanien
EST - Estland
FIN - Finnland
FRA - Frankreich
GBR - Vereinigtes Königreich
GEO - Georgien
GRC - Griechenland
HRV - Kroatien
HUN - Ungarn
IRL - Irland
ISL - Island
ITA - Italien
LIE - Liechtenstein
LTU - Litauen
LUX - Luxemburg
LVA - Lettland
MCO - Monaco
MDA - Republik Moldau
MKD - Nordmazedonien
MLT - Malta
MNE - Montenegro
NLD - Niederlande
NOR - Norwegen
POL - Poland
PRT - Portugal
ROU - Rumänien
RUS - Russische Föderation*
SMR - San Marino
SRB - Serbien
SVK - Slovakische Republik
SVN - Slovenien
SWE - Schweden 
TUR - Türkei
UKR - Ukraine
* Am 16. September 2022 endet der Status der Russischen Föderation als Vertragsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention.
C. Bevollmächtigter des Beschwerdeführers (Einzelperson) 
C. Representative of the individual applicant
Als Einzelperson müssen Sie sich im jetzigen Verfahrensstadium nicht vertreten lassen. Wenn Sie sich nicht vertreten lassen, gehen Sie zu Abschnitt E. Wird die Beschwerde für eine Einzelperson von einem nichtanwaltlichen Vertreter erhoben (z. B. Verwandter, Freund oder Betreuer), muss der Vertreter Abschnitt C.1 ausfüllen; wird die Beschwerde von einem Rechtsanwalt erhoben, muss dieser Abschnitt C.2 ausfüllen. In beiden Fällen ist Abschnitt C.3 auszufüllen.
C.1. Nicht-rechtsanwaltlicher Vertreter
C.2. Non-lawyer
18. Eigenschaft/Beziehung/Funktion
19. Familienname
20. Vorname(n)
21. Staatsangehörigkeit
22. Anschrift
23. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
24. Fax
25. E-Mail
C.2. Rechtsanwalt
C.2. Lawyer
26. Familienname
27. Vorname(n)
28. Staatsangehörigkeit
29. Anschrift
30. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
31. Fax
32. E-Mail
C.3. Vollmacht
D.3. Authority
Der Beschwerdeführer muss seinen Vertreter durch seine Unterschrift im ersten der beiden nachfolgenden Felder ermächtigen, in seinem Namen zu handeln; der Bevollmächtigte muss mit seiner Unterschrift im zweiten Feld bestätigen, dass er die Vertretung übernimmt.
Hiermit bevollmächtige ich die oben genannte Person, mich in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
33. Unterschrift des Beschwerdeführers
34. Datum
z. B. 27/09/2015
T        T        M       M        J         J          J       J
Hiermit stimme ich zu, den Beschwerdeführer in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
35. Unterschrift des Bevollmächtigten
36. Datum
z. B. 27/09/2015
T        T        M       M        J         J          J       J
Elektronischer Schriftwechsel eComms zwischen Bevollmächtigtem und Gerichtshof
37. E-Mail für den eComms-Kontakt (wenn der Bevollmächtigte bereits eComms nutzt, geben Sie die bereits existierende E-Mail-Adresse für eComms an)
Mit Ihrer Unterschrift in diesem Feld stimmen Sie der Nutzung des eComms-Systems zu.
D. Bevollmächtigter des Beschwerdeführers (Organisation)
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Eine Organisation, die als Beschwerdeführer auftritt, muss vor dem Gerichtshof durch eine natürliche Person vertreten werden, die bevollmächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln (z. B. ein Geschäftsführer oder ein vertretungsbefugter Repräsentant). Die Angaben zu diesem Vertreter müssen in Abschnitt D.1 gemacht werden. Beauftragt dieser Vertreter einen Rechtsanwalt mit der Vertretung der Organisation, sind zusätzlich die Abschnitte D.2 und D.3 auszufüllen.
D.1. Vertreter der Organisation
D.1. Organisation official
38. Eigenschaft/Beziehung/Funktion (bitte Nachweis vorlegen)
39. Familienname
40. Vorname(n)
41. Staatsangehörigkeit
42. Anschrift
43. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
44. Fax
45. E-Mail
D.2. Rechtsanwalt
D.2. Lawyer
46. Familienname
47. Vorname(n)
48. Staatsangehörigkeit
49. Anschrift
50. Telefon (mit internationaler Vorwahl)
51. Fax
52. E-Mail
D.3. Vollmacht 
D.3. Authority
Der Vertreter der Organisation muss den sie vertretenden Rechtsanwalt durch seine Unterschrift im ersten der beiden nachfolgenden Felder ermächtigen, in seinem Namen zu handeln; der Rechtsanwalt muss mit seiner Unterschrift im zweiten Feld bestätigen, dass er die Vertretung übernimmt.
Hiermit bevollmächtige ich die in Abschnitt D.2 genannte Person, die Organisation in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
53. Unterschrift des Vertreters der Organisation
54. Datum
z. B. 27/09/2015
T        T        M       M        J         J          J       J
Hiermit stimme ich zu, die Organisation in der nach Artikel 34 der Menschenrechtskonvention erhobenen Beschwerde im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten.
55. Unterschrift des Rechtsanwalts
56. Datum
z. B. 27/09/2015
T        T        M       M        J         J          J       J
Elektronischer Schriftwechsel eComms zwischen Bevollmächtigtem und Gerichtshof
57. E-Mail für den eComms-Kontakt (wenn der Bevollmächtigte bereits eComms nutzt, geben Sie die bereits existierende E-Mail-Adresse für eComms an)
Mit Ihrer Unterschrift in diesem Feld stimmen Sie der Nutzung des eComms-Systems zu.
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Beschwerdegegenstand
Subject matter of the application
Sämtliche Angaben zum Sachverhalt, zu den Beschwerdepunkten und zur Frage der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs sowie der Einhaltung der Vier-Monats-Frist nach Artikel 35 Absatz 1 der Konvention müssen in diesem Teil des Beschwerdeformulars dargelegt werden (Abschnitt E, F und G). Es ist nicht möglich, diese Abschnitte leer zu lassen oder lediglich auf beigefügte Blätter zu verweisen. Siehe dazu Artikel 47 Absatz 2 der Verfahrensordnung und die Praktische Anordnung zur Einleitung des Verfahrens (nur in Englisch und Französisch verfügbar) sowie das „Merkblatt zum Ausfüllen des Beschwerdeformulars”.
E. Darlegung des Sachverhalts 
E. Statement of the facts
 58.
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Darlegung des Sachverhalts (Fortsetzung)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Darlegung des Sachverhalts (Fortsetzung)
 60.
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F. Angabe der geltend gemachten Verletzung(en) der Konvention und/oder Protokolle und Begründung der Beschwerde
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Geltend gemachter Artikel
Erläuterung
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Angabe der geltend gemachten Verletzung(en) der Konvention und/oder Protokolle und Begründung der Beschwerde (Fortsetzung)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Geltend gemachter Artikel
Erläuterung 
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G. Einhaltung der Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Bestätigen Sie für jeden Beschwerdepunkt, dass Sie die im betroffenen Land verfügbaren Rechtsbehelfe einschließlich aller Rechtsmittel eingelegt haben, und geben Sie zum Nachweis der Einhaltung der Vier-Monats-Frist auch das Datum an, an dem die letzte innerstaatliche Entscheidung erging und Ihnen zugestellt wurde.
 63. Beschwerdepunkt
Angabe der eingelegten Rechtsmittel und Datum der letzten Entscheidung
64. Gibt es oder gab es einen Rechtsbehelf, der nicht eingelegt wurde?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Ja
Nein
65. Wenn ja, welcher Rechtsbehelf wurde nicht eingelegt? Warum?
H. Angaben zu anderen internationalen Instanzen (sofern angerufen)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Haben Sie einen dieser Beschwerdepunkte einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Schlichtungsorgan vorgelegt?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Ja
Nein 
67. Wenn ja, fassen Sie das Verfahren kurz und präzise zusammen (vorgetragene Beschwerdepunkte, Name der internationalen Instanz und Datum und Art der ergangenen Entscheidungen)
68. Haben Sie (der Beschwerdeführer) derzeit oder hatten Sie in der Vergangenheit andere Beschwerden vor dem Gerichtshof anhängig?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Ja 
Nein
69. Wenn ja, geben Sie im nachfolgenden Feld bitte die Beschwerdenummer(n) an
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I. Liste der beigefügten Unterlagen
I. List of accompanying documents
Sie sollten vollständige und lesbare Kopien sämtlicher Unterlagen beifügen. Unterlagen werden nicht an Sie zurückgeschickt. Es liegt daher in Ihrem eigenen Interesse, Kopien und keine Originale einzureichen. Sie MÜSSEN:
- Unterlagen nach Datum und Art des Verfahrens sortieren; - alle Seiten fortlaufend nummerieren; und - Unterlagen NICHT heften, klammern oder kleben.
70. Bitte führen Sie hier Ihre Unterlagen in chronologischer Reihenfolge mit knapper und präziser Beschreibung auf. Geben Sie für jedes Dokument die Seitennummer an, auf der es sich befindet    
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. 
Sonstige Anmerkungen
Any other comments
Haben Sie weitere Anmerkungen zu Ihrer Beschwerde?
71. Anmerkungen
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Erklärung und Unterschrift
Declaration and signature
Ich erkläre nach bestem Wissen und Gewissen, dass die von mir im vorliegenden Beschwerdeformular gemachten Angaben richtig sind.
72. Datum
z. B. 27/09/2015
T        T        M       M        J         J          J        J
Der/die Beschwerdeführer oder der/die Bevollmächtigte(n) müssen in diesem Feld unterschreiben.
73. Unterschrift(en)            Beschwerdeführer                 Bevollmächtigte(r) - bitte Zutreffendes ankreuzen
Bestätigung der Kontaktperson
Confirmation of correspondent
Bei mehreren Beschwerdeführern oder Bevollmächtigten geben Sie bitte Name und Anschrift derjenigen Person an, mit der der Schriftwechsel des Gerichtshofs erfolgen soll. Wenn der Beschwerdeführer vertreten wird, erfolgt der Schriftwechsel des Gerichtshofs nur mit diesem Vertreter (Rechtsanwalt oder nicht anwaltlicher Vertreter).
74. Name und Anschrift             des Beschwerdeführers             des Bevollmächtigten - bitte Zutreffendes ankreuzen
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Unterschreiben Sie das vollständig ausgefüllte Beschwerdeformular und senden Sie es an:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
M
No
No_2
No_3
||Kastner|Wolfram Paul Marquard|1947-04-23|München|deutsch|Trivastraße 780637 München|0049 89 1573219|w.kastner@ikufo.de|M|||||||2048.00000000||||||||Kaniuka|Barbara|deutsch|Bauerstraße 2280796 München|0049 89 38380747|0049 89 38380748|kanzlei@kaniuka.de|||||||||||||||||
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Version: 
	Reference number: 
	1. Applicant surname: Kastner
	2. Applicant first name(s): Wolfram Paul Marquard
	3. Applicant date of birth: 23041947
	4. Applicant place of birth: München
	5. Applicant nationality: deutsch
	6. Applicant address: Trivastraße 780637 München
	7. Applicant telephone (including international dialling code: 0049 89 1573219
	8. Applicant email (if any): w.kastner@ikufo.de
	68. No: 
	10. Organisation name: 
	11. Organisation identification number (if any): 
	12. Organisation date of registration (if any): 
	13. Organisation activity: 
	14. Organisation registered address: 
	15. Organisation telephone (including international dialling code): 
	16. Organisation email: 
	Button2: 
	Albania: 
	Andorra: 
	Armenia: 
	Austria: 
	Azerbaijan: 
	Belgium: 
	Bulgaria: 
	Bosnia and Herzegovina: 
	Switzerland: 
	Cyprus: 
	Czech Republic: 
	Germany: On
	Denmark: 
	Spain: 
	Estonia: 
	Finland: 
	France: 
	United Kingdom: 
	Georgia: 
	Greece: 
	Croatia: 
	Hungary: 
	Ireland: 
	Iceland: 
	Italy: 
	Liechtenstein: 
	Lithuania: 
	Luxembourg: 
	Latvia: 
	Monaco: 
	Republic of Moldova: 
	"The former Yugoslav Republic of Macedonia": 
	Malta: 
	Montenegro: 
	The Netherlands: 
	Norway: 
	Poland: 
	Portugal: 
	Romania: 
	Russian Federation: 
	San Marino: 
	Serbia: 
	Slovak Republic: 
	Slovenia: 
	Sweden: 
	Turkey: 
	Ukraine: 
	StatesBinary: 2048.00000000
	18. Non Lawyer Capacity / relationship / function: 
	19. Non-lawyer surname: 
	20. Non-lawyer first name(s): 
	21. Non-lawyer nationality: 
	22. Non-lawyer address: 
	23. Non-lawyer telephone (including international dialling code): 
	24. Non-lawyer fax: 
	25. Non-lawyer email: 
	26. Lawyer surname: Kaniuka
	27. Lawyer first name(s): Barbara
	28. Lawyer nationality: deutsch
	29. Lawyer address: Bauerstraße 2280796 München
	30. Lawyer telephone (including international dialling code): 0049 89 38380747
	31. Lawyer fax: 0049 89 38380748
	32. Lawyer email: kanzlei@kaniuka.de
	34. Date applicant signed Authority: 2022-12-12
	36. Date representative signed Authority: 11122022
	37. Applicant's representative's email address for eComms: 
	38. Organisation Official Capacity / relationship / function: 
	39. Organisation Official surname: 
	40. Organisation Official first name(s: 
	40. Organisation Official nationality: 
	42. Organisation Official address: 
	43. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	44. Organisation Official fax: 
	45. Organisation Official email: 
	46. Organisation Official surname: 
	47. Organisation Official first name(s): 
	48. Organisation Official nationality: 
	49. Organisation Official address: 
	50. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	51. Organisation Official fax: 
	52. Organisation Official email: 
	54. Date organisation official signed Authority: 
	56. Date lawyer signed Authority: 
	57. Applicant organisation  representative's email address for eComms: 
	58. Statement of the facts: Mit der Beschwerde beanstandet der Beschwerdeführer (Bf.) die Verletzung seiner durch Art. 10 EMRK geschützten Kunstfreiheit durch eine rechtskräftige Verurteilung durch deutsche Strafgerichte u.a. wegen Sachbeschädigung.Der Bf. ist Künstler und engagiert sich für das Aufspüren und Bekanntmachen von Relikten der NS-Gewalt- und Terrorherrschaft in Deutschland, z.B. Denkmälern oder NS-Symbolen. Gegenstand der mit der Beschwerde angegriffenen Verurteilungen ist die künstlerische Aufarbeitung des Gedenkens, das dem 1946 vom Internationalen Militärgericht in Nürnberg als NS-Kriegsverbrecher verurteilten Alfred Jodl auf dem öffentlichen Friedhof der Insel Frauenchiemsee (Gemeinde Chiemsee/Oberbayern) bis heute zuteil wird. Während der Gewalt- und Willkürherrschaft des NS-Regimes war Jodl Befehlshaber der obersten Heeresleitung und enger Berater Hitlers gewesen. Seit Juni 1941 hatte er für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Wehrmacht gegen die UdSSR, das "Unternehmen Barbarossa", verantwortlich gezeichnet. Als Chef des Oberkommandos der Wehrmacht hatte er sich unzähliger Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht, für die er zum Tode verurteilt und am und am 16.10.1946 von den Alliierten hingerichtet wurde. Nach der Verbrennung der Leiche war die Asche in einen Bach gestreut worden war, um posthumen Ehrungen und der Entstehung einer Gedenkstätte für Anhänger der NS-Ideologie vorzubeugen.In einem Grab auf dem Friedhof Frauenchiemsee sind die beiden Ehefrauen von Jodl und weitere Angehörige beigesetzt. Zwischen den beiden niedrigen Grabsteinen der Ehefrauen ragt ein steinernes Kreuz auf, auf dem der Name Alfred Jodl, der militärische Rang als Generaloberst, das Geburts- und das Todesdatum sowie ein darüber prangendes „Eisernes Kreuz“ angebracht sind. Entgegen dem durch die Platzierung und die Gestaltung des Steins erweckten Eindruck handelt es sich nicht um die Grabstätte von Alfred Jodl, dessen Asche - wie ausgeführt - anderweitig entsorgt wurde, sondern um ein sog. Kenotaph. Es war 1953 unter Verletzung der bis 4.5.1955 geltenden Kontrollratsdirektive Nr. 30 vom 14.5.1946 aufgestellt worden, die u.a. die Errichtung von Gedenksteinen, Denkmälern u.ä. untersagte, die darauf abzielten, die deutsche militärische Tradition zu bewahren, den Militarismus wachzurufen, die Erinnerung an die NSDAP aufrecht zu erhalten, oder die ihrem Wesen nach in der Verherrlichen kriegerischer Ereignisse bestanden. Somit verstieß bereits die Errichtung gegen damals geltendes Recht.Nachdem der Bf. auf den Nazi-Gedenkstein aufmerksam geworden war, unternahm er zahlreiche Bemühungen zur Beseitigung des Missstandes, bevor er dazu überging, mit sich in der Wahl des Ausdrucksmittels steigernden künstlerischen Interventionen darauf hinzuweisen, dass eine Grabstätte zur Errichtung eines Ehrenkreuzes für einen dort nicht begrabenen Kriegsverbrecher missbraucht und dieser Zustand bis in die Gegenwart im öffentlichen Raum auf der touristisch stark frequentierten Insel Frauenchiemsee geduldet wird.Eine schriftliche Anfrage vom 17.9.2014 an den Bürgermeister der für den Friedhof zuständigen Gemeinde Chiemsee und ein offener Brief mit der Bitte um Beseitigung des Gedenkkreuzes waren fruchtlos. Dies veranlasste den Bf., selbst ein Schild mit der Aufschrift „Keine Ehre dem Kriegsverbrecher“ und einem Hinweis auf Jodls Verurteilung als Kriegsverbrecher auf dem Gedenkkreuz anzubringen. Das Kreuz nebst Schild wurde daraufhin durch die Gemeinde Chiemsee mit einem schwarzen Müllbeutel verhüllt und das Schild später entfernt; das Jodl-Kreuz blieb unverändert stehen.In einer nächsten künstlerischen Aktion entfernte der Bf. am 26.10.2015 den Metallbuchstaben J aus dem Namen auf dem Steinkreuz, der dadurch zu „Alfred Odl“ verfremdet wurde, und schickte das J an das Deutsche Historische Museum in Berlin zum Zwecke dortiger Ausstellung. Die künstlerische Intention war, durch das Wort „Odl“, eine bayerische Bezeichnung für „Jauche“, den Bezug zur „braunen“ Gesinnung des Kriegsverbrechers Jodl herzustellen und auf diese Weise den Stein aus sich selbst heraus sprechen zu lassen. Durch diese Aktion wurde der Missstand öffentlich bekannt und in den Medien diskutiert; der ursprüngliche Zustand wurde letztlich jedoch durch Wiederanbringen des J auf dem Gedenkstein wiederhergestellt.
	59. Statement of the facts: Auch eine schriftliche Aufforderung des Bf. an den Grabnutzungsberechtigten Johannes Fisser vom 21.03.2016, dieInschrift auf dem Stein zu entfernen oder wenigstens einen erklärenden Hinweis auf den Hauptkriegsverbrecher Jodl anzubringen, ansonsten der Bf. das Ehrenmal erneut behandeln werde, blieb ohne ErfolgAls nächsten Schritt, mit einer künstlerischen Aktion den skandalösen Zustand anzuprangern, den Betrachter zu irritieren und letztendlich auf kreative Weise einen Impuls für eine Veränderung zu setzen, verfremdete der Bf. schließlich am 20.07.2016 das steinerne Gedenkkreuz durch Aufbringen von roter Farbe als künstlerisches Symbol für das von Jodl zu verantwortende Blutvergießen in der NS-Zeit. Ergänzend zu dem dadurch geschaffenen Schüttbild, auf dem unter dem „Blut“ die Inschrift bei näherem Hinsehen noch erkennbar war, brachte er auf dem Querbalken des Steinkreuzes erneut die Hinweistafel „Keine Ehre dem Kriegsverbrecher!“ an. Der Inhaber der Grabnutzungsrechte ließ das steinerne Gedenkkreuz für Jodl daraufhin fachkundig reinigen und anschließend unverändert wieder auf dem Grab aufstellen. Gegen den Bf. erstattete er Strafanzeige und stellte Strafantrag.Bei allen beschriebenen künstlerischen Aktionen achtete der Bf. stets darauf, jegliche Beschmutzung, Beschädigung oder sonstige Beeinträchtigung der gesonderten Grabsteine für die Ehefrauen und einer steinernen Grabplatte für weitere Angehörige zu vermeiden, und er beschränkte die Interventionen strikt auf das alles überragende steinerne Gedenkkreuz für Alfred Jodl. Zudem ließ die jeweils gewählte künstlerische Gestaltung keinen Zweifel daran, dass es ihm ausschließlich um den Gedenkstein für und die Erinnerung an den NS-Kriegsverbrecher ging und nicht um die in dem Grab beigesetzten Personen.Auf die Anzeige wurde gegen den Bf. ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 6.12.2016 erging gegen ihn ein Strafbefehl des Amtsgerichts Rosenheim (Az. 10 Cs 490 Js 10084/16), durch den er wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung zu einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, am 26.10.2015 auf dem Friedhof Frauenchiemsee den Buchstaben J „im Familiennamen des Grabmals des Alfred Jodl“ entfernt und entwendet und anschließend an das Deutsche Historische Museum in Berlin übersandt zu haben; ferner mit E-Mail vom 21.3.2016 den Grabnutzungsberechtigten zur Entfernung der Inschrift „auf dem Grabmal des Alfred Jodl“ oder Anbringung eines Hinweises auf den Hauptkriegsverbrecher aufgefordert und unter Beifügung zweier Bilder des mit roter Farbe beschmierten bzw. mit einer Hinweistafel versehenen „Grabmals“ erneute Behandlungen des Ehrenmales angekündigt zu haben, falls keine Reaktion erfolge; am 20.7.2016 mit zwei Mittätern das „Grabmal des Alfred Jodl“ großflächig mit roter Farbe beschmiert zu haben, so dass die Inschrift nicht mehr lesbar gewesen sei, und oberhalb der Inschrift mit Klebeband eine Plastiktafel mit der Aufschrift „Keine Ehre dem Kriegsverbrecher! Alfred Jodl wurde im Nürnberger Prozess 1946 als Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt und hingerichtet“ angebracht zu haben.Der Bf. legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein und wurde am 2.5.2017 vom Amtsgericht Rosenheim wie im Strafbefehl schuldig gesprochen und verurteilt. In der Hauptverhandlung hatte der Bf. die ihm vorgeworfenen Sachverhalte eingeräumt und sich auf eine Tatrechtfertigung durch die grundgesetzlich verbürgte Kunstfreiheit berufen. Das Gericht war jedoch der Auffassung, dass die Kunstfreiheit es dem Bf. nicht gestatte, in das fremde Eigentumsrecht des Grabnutzungsberechtigten einzugreifen. Die künstlerischen Aktionen bezeichnete es als "Selbstjustiz".Auf die Berufung des Bf. fand am 25.8.2021 die Berufungshauptverhandlung vor dem Landgericht Traunstein statt (Az. 4 Ns 490 Js 10084/16). Das Rechtsmittel wurde als unbegründet verworfen, da nach Auffassung der Strafkammer die Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG nicht schrankenlos gewährleistet sei und es einem Künstler nicht schlechthin gestatte, sich über Eigentumsrechte anderer hinwegzusetzen. Ihre Reichweite erstrecke sich nicht auf die eigenmächtige Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung fremden Eigentums zum Zwecke der künstlerischen Entfaltung. Vielmehr könne sich Kunst auch ohne Beschädigung fremden Eigentums entfalten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des grundsätzlich ehrenwerten Motivs des Bf. und seiner vorausgegangenen Bemühungen, eine Entfernung des Steinkreuzes auf legalem Wege zu erreichen. Durch eine strafrechtliche Sanktionierung der Aktionen werde dem Bf. die Kunst- oder Meinungsfreiheit im Hinblick auf das Steinkreuz oder auf die Person Alfred Jodls nicht gänzlich entzogen, da es ihm freigestanden hätte, durch jegliche künstlerische Ausdrucksform ohne Beeinträchtigung fremden Eigentums auf den Missstand aufmerksam zu machen. Die durchgeführten Aktionen seien dafür nicht das einzige Mittel gewesen; daher müsse das Eigentumsrecht des Grabnutzungsberechtigten nicht hinter der Kunst- und Meinungsäußerungsfreiheit des Bf. zurücktreten.
	60. Statement of the facts: Das Berufungsurteil focht der Bf. mit der Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht u.a. mit der Begründung an, dass Errichtung und Erhalt des Jodl-Ehrenmals einen Missbrauch des Eigentumsrechts an der Grabstelle darstellten und der Bf. seine Aufgabe als Künstler habe wahrnehmen dürfen, das Gedenkkreuz in situ so zu verändern, dass ein Ort der Verehrung eines Kriegsverbrechers zu einem Ort der Aufklärung geworden sei. Die Revision blieb erfolglos und wurde  durch Beschluss vom 04.02.2022 als unbegründet verworfen (Az. 207 StRR 22/22). In seinem Beschluss reduzierte das Gericht das Anliegen des Bf. auf ein persönliches "Missfallen", auf das er auch ohne Beschädigung fremden Eigentums künstlerisch habe aufmerksam machen können.Die Verfassungsbeschwerde des Bf. vom 09.03.2022 wegen Verletzung seiner Kunst- und Meinungsfreiheit wurde vom Bundesverfassungsgericht durch Beschluss vom 17.8.2022 nicht zur Entscheidung angenommen (Az. 1 BvR 581/22). Der innerstaatliche Rechtsweg ist damit erschöpft.Wegen der näheren Einzelheiten wird auf den Inhalt der beigefügten Urteile, Beschlüsse, Schriftsätze und sonstigen Dokumente verwiesen.
	61. Article invoked: Art. 10 EMRK
	61. Explanation: Der Bf. ist durch die angefochtenen Gerichtsentscheidungen in seiner Kunstfreiheit aus Art. 10 EMRK verletzt.Auch wenn die Kunstfreiheit in Art. 10 EMRK nicht ausdrücklich als geschütztes Rechtsgut genannt wird, ist anerkannt, dass sie als Ausprägung der Meinungsfreiheit vom Schutzbereich der Norm erfasst wird (vgl. EGMR v. 24.5.88, Beschwerde Nr. 10737/84, Müller u.a. ./. Schweiz, Ziff. 27).Die Verurteilungen des Bf. wegen Sachbeschädigung wegen der Einwirkungen auf den Gedenkstein stellen einen konventionswidrigen staatlichen Eingriff in das Kunstfreiheitsrecht dar, da jedenfalls die Erfordernisse von Art. 10 Abs. 2 EMRK nicht erfüllt sind. Die Gerichtsentscheidungen, durch die das Eigentumsrecht des Grabnutzungsberechtigten zulasten der Kunstfreiheit des Bf. geschützt werden sollen, sind nicht "in einer demokratischen Gesellschaft notwendig" im Sinne eines "zwingenden gesellschaftlichen Bedürfnisses" (vgl. EGMR v. 8.7.86, Beschwerde Nr. 9815/82, Lingen ./. Österreich, Ziff. 39). Die Meinungsäußerungsfreiheit aus Art. 10 EMRK einschließlich der darin enthaltenen Kunstfreiheit ist einer der Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft und eine der Grundvoraussetzungen für ihren Fortschritt und für die Entfaltung eines jeden Einzelnen. Wer Kunstwerke schafft, interpretiert, verbreitet oder ausstellt, trägt zum für eine demokratische Gesellschaft wesentlichen Austausch von Ideen und Meinungen bei. Deshalb ist es eine Verpflichtung des Staates, die Meinungsäußerungsfreiheit nicht unangemessen zu beeinträchtigen (vgl. EGMR v. 24.5.88, a.a.O., Ziff. 33). Denjenigen, der die Kunstfreiheit wahrnimmt, treffen wiederum nach Art. 10 Abs. 2 EMRK Pflichten und Verantwortung, deren Reichweite von seiner Lage und von den von ihm eingesetzten Mitteln abhängt (vgl. EGMR v. 7.12.76, Beschwerde Nr. 5493/72, Handyside ./. Vereinigtes Königreich, Ziff. 49).Bei der gebotenen Prüfung der angefochtenen Gerichtsentscheidungen im Lichte der Gesamtsituation des Falles einschließlich der fraglichen künstlerischen Aktionen und Interventionen des Bf. sowie der Umstände, unter denen sie ins Werk gesetzt wurden, erweist sich, dass der mit den Urteilen bezweckte Eigentumsschutz verfehlt ist, da die Nutzung einer öffentlich zugänglichen Grabstelle zur Ehrung eines verurteilten NS-Kriegsverbrechers durch einen Gedenkstein in Gestalt eines Kenotaph, der zudem unter Verstoß gegen damals geltendes Recht errichtet wurde, ihrerseits einen den öffentlichen Frieden gefährdenden Missbrauch des Eigentumsrechts darstellt. Das Vorgehen des Bf. gegen diesen für eine demokratische Gesellschaft nicht hinnehmbaren Zustand war angemessen und verhältnismäßig. Er hatte zunächst versucht, im Zusammenwirken mit den verantwortlichen Privatpersonen und öffentlichen Stellen den Missstand abzustellen, was jedoch an fehlender Kooperationsbereitschaft und mangelnder Einsicht gescheitert war. Erst nach vergeblichen anderweitigen Bemühungen um Abhilfe war der Bf. als Aktionskünstler auf den Plan getreten und zum Einsatz künstlerischer Mittel übergegangen. Im Rahmen seiner Kunstfreiheit hat er bei sich steigernder Intensität des gewählten Ausdrucksmittels auf den Stein des Anstoßes selbst aussageverändernd eingewirkt. Durch die künstlerische Intervention ist im Ergebnis nicht eine - nur vermeintlich schützenswerte - Sache beschädigt, sondern vielmehr eine neue hergestellt worden: Aus einem widerrechtlich errichteten, unzeitgemäßen und im öffentlichen Raum einem Kriegsverbrecher huldigenden Monument hat der Bf. in seiner Eigenschaft als Künstler ein Mahnmal gegen die Gräueltaten und die Verbrecher der NS-Terrorherrschaft geschaffen und damit einen wichtigen Beitrag zu einem aufgeklärten Umgang mit der NS-Vergangenheit geleistet,
	62. Article invoked: 
	62. Explanation:  den die Verantwortlichen zuvor hartnäckig verweigert hatten.Zugleich öffnet die Umgestaltung des Ehrenmals in ein Mahnmal Besuchern des Friedhofs, insbesondere den zahlreichen Tagestouristen, die Augen dafür, dass sie über den wahren Zweck des Steinkreuzes getäuscht werden sollten, da es sich durch seine Platzierung und seine äußerliche Gestaltung als Grabstein für Alfred Jodl tarnt, in Wahrheit jedoch als Fremdkörper auf einer Grabstätte errichtet wurde, in der der vermeintlich dort Ruhende gar nicht bestattet ist. Dieser Missbrauch einer Grabstelle für ein rein propagandistisches Ehrenmal für einen verurteilten NS-Kriegsverbrecher ist geeignet, die Totenruhe der tatsächlich auf dem Friedhof Begrabenen ebenso empfindlich zu stören wie den öffentlichen Frieden. Dieser vom Inhaber der Grabnutzungsrechte aufrechterhaltene und gegen die Interventionen des Bf. hartnäckig verteidigte störende Zustand ist durch die angegriffenen Verurteilungen des Bf., die das Eigentumsrecht eben jenes Störers schützen sollen, im Ergebnis verfestigt worden.Bei gebotener Beachtung all dieser Umstände können die Gerichtsentscheidungen zur Verurteilung des Bf., bei denen dem Eigentumsrecht des Störers und Bewahrers des Gedenkens an den Kriegsverbrecher Jodl Vorrang vor der Kunstfreiheit des Bf. eingeräumt wurde, kein "zwingendes gesellschaftliches Bedürfnis" darstellen; ein solches ist vielmehr in der Wiederherstellung des öffentlichen Friedens, die allein der Bf. mit seinen künstlerischen Aktionen bewirkt hat, zu sehen. Fraglos wäre letzteres in erster Linie die Aufgabe des deutschen Staates als Garant der öffentlichen Ordnung und der Werte des Grundgesetzes, mit denen das öffentlich zugängliche Ehrenmal für einen verurteilten NS-Kriegsverbrecher nicht vereinbar ist, gewesen, der jedoch jedes Tätigwerden, und sei es nur durch Aufstellen einer aufklärenden Hinweistafel auf dem Friedhof, verweigert hat. Wenn der Staat, nachdem er selbst seiner Aufgabe nicht gerecht geworden ist, den Bf. dafür bestraft, dass er als Künstler durch den Einsatz künstlerischer Mittel den inkriminierten realen Sachverhalt des Ortes verändert und in zugleich aufklärender und befriedender Weise auf einen Zustand eingewirkt hat, der den Wertentscheidungen der Verfassung zuwiderläuft, kann der Schutz des Eigentums genau der Person, die für den Zustand verantwortlich ist, kein im Hinblick auf Art. 10 Abs. 2 EMRK hinreichender Grund sein, um die Einschränkung der Kunstfreiheit des Bf. zu rechtfertigen.Da Art. 10 EMRK verletzt ist und die bloße Feststellung dieser Verletzung nur eineunvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung darstellt, hat derBf. einen Anspruch auf eine gerechte Entschädigung, vgl. Art. 41 EMRK.
	63. Complaint: Verstoß gegen Art. 10 EMRK durch- Strafbefehl des Amtsgerichts Rosenheim vom 06.12.2016, Az.10 Cs 490 Js 10084/16- Urteil des Amtsgerichts Rosenheim vom 02.05.2017, Az. 10 Cs 490 Js 10084/16- Berufungsurteil des Landgerichts Traunstein vom 25.08.2021, Az. 4 Ns 490 Js 10084/16- Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 04.02.2022 (Verwerfung der Revision als unbegründet), Az. 207 StRR 22/22- Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17.08.2022 (Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung), Az. 1 BvR 581/22
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: Einspruch vom 19.12.2016Berufung vom 08.05.2017Revision vom 26.08.2021Verfassungsbeschwerde vom 09.03.2022Eingang der letzten Entscheidung vom 17.08.2022 am 22.10.2022
	65. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
	67. If you answered Yes above, please give a concise summary of the procedure (complaints submitted, name of the international body and the date and nature of any decisions given).: 
	69. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: 
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